
349Amtsblatt
Regierung zu Düsseldorf.

Nv.47. Düsseldorf, Sonnabend, den 14. August 1841.
(Nr. 776.) Bahn-Polizei-Reglementfür die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn.I. 8. III. Nr. 4592.

Um für die Aufrechthaltungder Ordnung und die Sicherheit des Publikums bei dem
Transportbetriebe auf der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn Fürsorge zu treffen wird auf
Grund des §. 23. des Gesetzes über die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. November 1833
unbeschadet der nach den gesetzlichen Borschriften der Gesellschaft obliegenden Verantwort¬
lichkeit für den beim Transportbetrieb entstehenden Schaden und mit Vorbehalt der Aen¬
derung und Ergänzung nach Maaßgabe der sich ergebenden Erfahrungen und Bedürfnisse,
das nachstehende Bahn-Polizei-Reglement erlassen.

Abschnitt 1.
Allgemeine Bestimmungenüber Errichtung, Unterhaltung und Beaufsichtigung:

ä. der Bahn.
§. t. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Bahn nebst Zubehör fortwahrend in solchem

Stande zu erhalten, daß die Beförderung auf derselben mit Sicherheit und auf die, der
Bestimmungdes Unternehmensentsprechende Weise erfolgen könne; sie kann hierzu im
Verwaltungswege angehalten und die Bahn nöthigenfalls sofort gesperrt werden.

H. 2. ES bleibt dcm Ermessen der Königlichen Regierung vorbehalten, ob und welche
Stellen der Bahn eingefriedigtwerden müssen.

Z. 3. Die nach der Bestimmungder Polizei-Behördeangelegten Wege und Straßen-
Uebergängesind mit einem Verschlüssedurch Barrieren oder wo es für nöthig erachtet
wird, durch Thore zu versehen. Diese Barrieren sind so weit auszudehnen, daß der Zu¬
gang vom Wege zur Bahn wahrend des Vorübersahrens der Dampfwagenzügevollständig
gesperrt ist.

Da, wo Uebergange mittelst Appareillen zu passiren sind, müssen letztere zu beiden
Seiten mit starken Barrieren eingefaßt werden.

§. 4. Die ganze Bahn ist in Meilen zu 2,000 Ruthen abzumessen, und jede Meile
wieder in angemessene Sectionen zu theilen. Die Meilen und Sektionen sind durch Num¬
mern auf Pfählen oder Steinen, welche längs der Bahn zur Seite derselben aufgestellt
werden, gehörig zu markiren.

Sollten an einigen zu den Uebergängen führenden Wegen wegen des zu besorgenden
Scheuwerdens der Pferde noch besondere Sicherheitsmaaßregelnnöthig werden, so muß
die Gesellschaft auch diese nach der Bestimmungder Königlichen Regierung bewirken.

H. 5. Die Gesellschaft muß für die Bahn ein vollständigesAufsichtsperson«!halten,
über welches im Abschnitt IV. die nähere Bestimmungenerfolgen.

v. der Transportmittel.
Z. 6. Die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, daß sämmtlicheTransportmittel,

deren sie sich zur Beförderung auf der Bahn bedient, nämlich sowohl die Dampfwagen und
Tender, als die Tcansportwagen, sicher und tüchtig hergestellt werden.

Es darf kein Dampfwagen ohne vorherige polizeiliche Prüfung und Genehmigung zur
Beförderung benutzt werden.
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H. 7. Die Gesellschaft ist ferner verpflichtet, die Transportmittel fortwährend

in solchem Stande z>l erhalten, daß die Beförderung mit Sicherheit und aus die,

der Bestimmung des Unternehmens entsprechende, Weise erfolgen könne. Sie kann zur

Erfüllung dieser Verpflichtung im Verwaltungswege angehalten werden, und jedenfalls

müssen die unsicher und untüchtig gewordenen Transportmittel sofort außer Gebrauch

gesetzt werden.

§. 8. Um den Lauf der Wagcnzuge beliebig hemmen zu können, muß jeder Tender

mit zwei Bremsen, ferner die Halste der Personen- und Güter-Wagen mit einer Vorrich¬

tung zum Bremsen versehen sein.

Auch müssen sämmtliche Wagen sowohl unter sich als an dem Tender immer entweder

mit einer Kuppelung und 2 Sicherheitsketten oder mit drei Ketten befestigt sein, wovon die

zwei äußern zusammen genommen, stets dieselbe Stärke haben müssen, als die mittlere Kette,

oder die in der der Mitte befindliche Kuppelung.

Z. 9. Auch für die Fahrzeuge muß ein ausreichendes Aufstchts-Perfonal gehalten wer¬

den, unter dessen Functionen der Abschnitt lV. das Nähere besagt.

Abschnitt II.

Allgemeine Vorschriften über den Transportbetrieb auf der Bahn.

H. 10. Die Abfahrtsstunden auf der Eisenbahn sind regelmäßig festzusetzen und pünkt¬

lich einzuhalten, sofern nicht unvermeidliche Umstände (wie die Nothwendigkeit vor dem

Abgange eines Zuges die Ankunft des in entgegengesetzter Richtung herkommenden Zuges

bei der, durch den Kahrplan festgesetzten Ausweichestation abzuwarten) ein anderes bedingen.

Der Fahrplan unterliegt der Genehmigung der Königlichen Regierung und darf ohne

deren Zustimmung nicht geändert werden; die festgesetzten Fahrstunden, so wie die darin zu

treffenden Aenderungen sind durch das Düsseldorfer und Elberfelder Kreisblatt bekanntzu machen.

H. 11. Die Regulirung des Tarifs für die Beförderung auf der Bahn bleibt in Ge¬

mäßheit deS §. 26. des Gesetzes vom 3. November 1833 vorerst der Gesellschaft überlassen.

Diese hat jedoch

») nicht nur den ursprunglich angenommenen T:r!f, sondern auch spätere Aenderungen

sofort bei deren E ntritt, im Falle der Erhöhung aber sechs Wochen vor deren

Anwendung, der Königlichen Regierung anzuzeigen und durch das Düsseldorfer-

und Elbeferlder-Kreisblatt bekannt zu machen; auch

b) nachdem die Bahn allgemein für den Waarentransport eröffnet sein wird, alle zur

Fortschaffung aufgegebene Waaren, ohne Unt>r!chied der Interessenten, für die an¬

gesetzten Preise zu befördern, mit Ausnahme solcher Waaren, deren Transport auf

der Bahn polizeilich für unzulässig erklärt werden möchte und derjenigen Gegen¬

stände, welche die Gesellschaft wegen ihres großen Gewichts oder des zu großen

Raumes, welchen sie einnehmen oder endlich wegcn Feuer-Gefährlichkeit :c. in

ihren Tarifen ausdrücklich ausgeschlossen hat.

§, 12. Die festgesetzten Fahrstunden und der jedesmalige Tarif müssen aus den Sta¬

tionsplatzen mittelst aufgestellter Tafeln dem Publikum ersichtlich fein.

S. 13. Der Dampswagen darf den Wagenz:,g nicht vor sich herschicken, sondern muß

demselben vorausgehen. Eine Ausnahme ist nur dann gestattet, wenn die Nothwendigkeit

des Nachsendens «uns Reserve-Oampfwagens eintritt; !der Dampfwagen darf sich aber in

keinem Falle während der Fahrt des vorangegangenen Wagenzuges an diesen anschließen,

sondern immer erst dann, wenn dieser angehalten hat. Der Res<rve-Dampfwagen muß sich

auch bei der nächsten Ausweichung an die Spitze des Zuges setzen und ziehen.

Auch darf dcr Tender ohne dringende Noth dem Dampfwagen nicht vorangehen.
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§. 14. Wenn es wegen starker Frequenz gewünscht wird, können auch zwei resp, drei

Wagenzüge nach einer und derselben Richtung hintereinander abgefertigt werden; jedoch

nur in Zwischenräumen von mindestens 15 Minuten und bei ganz Hellem Wetter. Die

Abfertigung eines nachfolgenden Wagenzugs muß dem Bahn-Aufsichts-Personale durch eine

an dem Tender des vorangehenden Zugs aufgestellte Flagge signalistrt werden. Mehr als

drei Züge dürfen keinenfalls hintereinander ohne vorherige Besichtigung der ganzen Bahn,

abgefertigt werden.

H. 15. Der nachfolgende Wagenzug darf dem vorangehenden, bevor dieser am Be¬

stimmungsorte angelangt ist, niemals näher als 200 Ruthen kommen. Wo der vorange¬

hende Wagenzug durch irgend einen Umstand aufgehalten, in dieser Entfernung sichtbar

wird, muß der Nachfolgende langsamer fahren, so daß er nöthigenfalls ohne Schwierigkeit

sogleich anhakten kann. Wo der vorangehende Wagenzug wcgen des Terrains oder wegen

einer Biegung aus der Ferne nicht wahrnehmbar ist, muß der Nachfolgende langsamer

fahren, so daß er nöthigenfalls ohne Schwierigkeit sogleich anhalten kann.

Ein von Düsseldorf aus nachfahrender Wagenzug muß, wenn für den vorhergehenden

ein Aufenthalt entstanden sein sollte, so lange bei Göddingshoff halten, bis der vorange,

hende die Sp tze der geneigten Ebene in Erkrath erreicht hat und abgefahren ist. Unter

ähnlichen Umständen muß er im Bahnhof zu Vohwinkel so lange halten, bis der voranfahrende

Zug den Wupper-Viaduct passirt hat. Eben so darf ein von Elberfeld kommender Zug nicht

über diesen Biaduct fahren, bevor der Vorangesandte im Bahnhof zu Vohwinkel angelangt

ist; auch darf er auf der geneigten Ebene zu Erkrath erst dann abfahren, wenn der vor¬

hergehende schon bis Göddingshoff gefahren ist. Um den Maschinisten die Ankunft des Wa¬

genzugs an den gedachten Orten anzugeben, sind in den Zwischenräumen der genannten

Strecke die nöthigen Signale zu errichten.

Z 16. Ueber den Transportbetcieb auf der geneigten Ebene zu Erkrath gelten vorläu¬

fig und auf ein Jahr die am Schlüsse dieses Reglements aufgenommenen besondern Be¬

stimmungen Es werden demnächst, wenn es nach den bis dahin gemachten Erfahrungen

nöthig erscheinen sollte, veränderte Bestimmungen erlassen werden.

Abschnitt 111.

Polizeiliche Vorschriften bei Benutzung der Eisenbahn-Beförderung.

H. 17. Zur Erhaltung der Ordnung bei der Personen-Beförderung auf der Bahn sind

die nachfolgenden Vorschriften, von denen das Publikum durch Anschläge an den Stationsor¬

ten fortwährend in Kenntniß zu erhalten ist, sowohl von Seiten der Gesellschaft als der

Reisenden genau zu beachten. Sie gelten sowohl für die Haupt-Stationsorte Düsseldorf

und Elberfeld, als auch für diejenigen Zwischenstationsorte, wo die Gesellschaft Bahn¬

höfe einzurichten für angemessen erachtet.

H. 18. Der Ort, wo die Wagen stehen, ist dem Publikum bis 15 Minuten vor der

zur Abfahrt bestimmten Stunde geschlossen. Um diese Zeit wird der Verschluß geöffnet und

dies durch einmaliges Läuten mit einer Glocke angedeutet. Es treten hierauf die mit einem

Billet zu dieser Fahrt versehenen Personen ein und nehmen nach Anweisung der die Auf¬

sicht führenden Schirrmeister und Wärter ihre Plätze in den Wagen ein. Fünf Minuten

vor der Abfahrt wird zum zweitenmale geläutet um die etwa noch zurückgebliebenen Rei¬

senden auf die Abfahrt aufmerksam zu machen.

ß. 19. Das dritte Glockenzeichen erfolgt auf den Schlag der Abfahrtöstunde, und es

wird sogleich der zu den Wagen führende Eingang geschlossen und Niemand w.uer zum
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Mitfahren zugelassen. Die Schirrmeister und Bremsführer schließen die Thüren der Wa.
gen und nehmen ihre Platze auf denselben ein; der Ober-Schirrmeister giebt dem, den
Dampswagen führenden, Maschinisten ein Zeichen, und der Zug setzt sich in Bewegung.

Z. 20. Es soll auf jedem der beiden Bahnhöfe zu Düsseldorf und Elberfeld
eine, dem Publikum außerhalb des Hofes sichtbare, große Uhr vorhanden sein, nach wel¬
cher der Betrieb der Eisenbahn-Beförderung überall geleitet wird und welche daher auch
für alle Reisenden maaßgebend ist.

Beide Uhren sollen nach der Schlaguhr auf dem Königl Ober-Postamte zu Düssel¬
dorf regulin werden und es ist dies taglich zu controlliren.

Bei den Zwischenstationen, in soweit daselbst besondere Empfangsstellen eingerichtet
werden, sollen sich kleinere nicht zum Schlagen eingerichtete Uhren neben dem Sitz des Emp¬
fängers befinden, welche dem Publikum sichtbar sind, und taglich nach der Bahnhoss-Uhr
von Düsseldorf regulirt werden.

tz. 21. Das Anhalten unterweges ist in der Regel nur an den für Absetzungund
Aufnahme der Passagiere bestimmten Stationsplatzen gestattet. Aussteigen dürfen hier aber
nur diejenigen, welche nicht weiter mitfahren. Andere, welche demnach aussteigen, dürfen
nicht wieder aufgenommen werden.

Zur Kenntnißnahme für die aufzunehmenden neuen Passagiere soll an den Zwischen-
stationsplätzen durch öffentlichen Anschlag bekannt gemacht werden, zu welcher Zeit der Wa¬
genzug frühestens dort ankommt. Wer nach diesem Zeitpunkt bei dem Eintreffen des Wa¬
genzuges nicht zum sofortigen Einsteigen bereit ist, verliert das Recht zum Mitfahren. Das
Eintreffen des Wagenzuges wird, sobald derselbe in der Ferne sichtbar ist, durch einmali¬
ges Läuten marküt.

H> 22. Bei der Ankunft am Bestimmungsorte öffnen die Schirrmeister und Brems¬
führer die Wagen. Die Passagiere steigen aus und begeben sich unverzüglich aus dem Bahn¬
hofe, welcher sodann gleich wieder geschlossen wird.

§, 23. Von Gepäck dürfen die Passagiere vorläufig nur 30 Pf. Gewicht mitnehmen.
Dasselbe wird frei mitbefördert und wenn die Reisenden solches nicht bei sich behalten wol¬
len, oder ohne Belästigung der übrigen Reisenden nicht an sich behalten können, in den
besonders dazu bestimmten Wagenräumen untergebracht, wobei die Passagiere jedoch sich um
ihr Gepäck und dessen Auslieferung selbst zu bekümmern haben.

§. 24. Wenn nach Feststellung der für diesen Behuf nöthigen Einrichtungen, Gepäck
von einem größern Gewichte mit befördert werden kann, muß solches spätestens eine halbe
Stunde vor der Abfahrt an den hierfür bestimmten Beamten der Gesellschaft gegen Emp¬
fangsschein abgeliefert und für das Gewicht über 30 Pf. Ueberfracht nach dem Tarif be¬
zahlt werden. Jedes aus diese Weise zur Mitbeförderung bestimmte Paquet muß mit einem
daran, auf eine sichere Weise befestigten, Zettel versehen sein, welcher Tag und Stunde der
Abfahrt, so wie den Namen des Passagiers angiebt und auf welchem die Nummer des
Empfangsscheins bemerkt wird.

H. 25. Dergleichen Gepäcksbeförderung findet nur aus der ganzen Tour zwischen Düs¬
seldorf und Elberfeld statt, nicht aber für diejenigen Passagiere, welche nur bis zu einem
Zwischenstationsorte mitfahren oder an demselben einsteigen.

Diese dürfen nur solches Gepäck mitnehmen, welches sie ohne Unbequemlichkeit für die
Mitfahrenden an sich behalten können.

§. 26. Die Passagiere dürfen die Wagenthüren bei dem Aus- und Einsteigen nicht
selbst öffnen, sie müssen dies vielmehr den Schirrmeistern und Bremsführern überlassen.
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Eben so wenig dürfen sie sich in den zur Seite offenen Wagen dritter Klasse ausrecht sl<llcn

oder hinauslegen.

H. 27. Kranke Personen, so wie Betrunkene können zur Mitfahrt nicht zugelassen
werden.

H. 28. Die Passagiere dürfen Hunde und andere Thiere in den Personenwagen nicht

mit sich führen.

§. 29. Das Tabakrauchen ist in den Wagen der ersten und zweiten Klasse nicht ge¬

stattet.

H. 30. Solche Reisende, welche die für die Aufrechthaltung der Ordnung gegebenen

Borschriften nicht beachten, sich unanständig betragcn oder betrunken zeigen, werden von

der Mitreise zurückgewiesen. Kommen solche Vorfälle während des Fahrens vor; so wer¬

den diese Personen am nächsten Stationsorte ausgesetzt. Sie haben sich den Anordnungen

der Aufsichtsbeamten hierbei unbedingt zu unterwerfen; das schon bezahlte Personengeld

kann in diesem Falle nicht zurück gefordert werden.

Abschnitt IV.

Von den Obliegenheiten der Beamten der Gesellschaft in Ansehung der Sicherheit

der Beförderung aus der Bahn und der zu diesem Zweck zu treffenden

Vorsichtsmaaßregeln.

Tit. 1. Im Allgemeinen.

H. 31. Der technische Betrieb der Bahn wird durch einen, unmittelbar unter der

Direktion der Eisenbahn-Gesellschaft stehenden Ingenieur geleitet.

H. 32. Unter den Unter-Beamten der Gesellschaft sind es vorzüglich der Dampfwa¬

genführer (Maschinist) die Bahn-Meister, Ausseher und Wärter, so wie die Schirrmeister

und Bremssührer, denen die unmittelbare Fürsorge und Sicherheit des Transportbetriebs

obliegt. Es wird ihnen daher die pünktlichste Befolgung der im gegenwartigen Reglement

oder mittelst sonstiger Instruktionen ihnen ertheilten Anweisungen, Fleiß und Treue für

ihren Dienst und ein ordentlicher nüchterner Lebenswandel ganz besonders zur Pflicht gemacht,

ä. Funktionen der Dampf-Wagenführer (Maschinisten.)

ß. 33. Das Geschäft des Dampfwagenführers ist vornehmlich der Betrieb und die

Leitung der Dampfwagen unter Beachtung der sichern Bewegung des ganzen ihm anver¬

trauten WagenzugeS; seine Verpflichtungen sind hiebei folgende:

§. 34. der Maschinist untersucht sowohl vor der Abfahrt als bei der Ankunft sorg¬

fältig den Dampswagen und sieht nach dem Zustande der Ventile, Speisepumpe, Räder und

übrigen Theile des Dampfwagens, nach der Bremse und der Anhängekette, des Munitions¬

wagens und nach den Speiseröhren. Er sieht ferner vor der Abfahrt nach, daß die Feuer¬

röhren und der Kessel gehörig gereinigt sind und der Munitionswagen den nöthigen Vor¬

rath an Wasser und Coaks hat. Er hat sich im Bahnhose einzufinden, sobald es Zeit ist,

Feuer im Dampfkessel anzumachen. Auch ist er dafür verantwortlich, daß beide Wagen

und die Maschinen-Theile immer gehörig geschmiert sind. Er sorgt dafür, daß in einem

verschlossenen Kasten auf dem Munitionswagen folgende Giräthe immer vorräthig sind:

Ein vollständiges Sortiment Bolzen, Schraubenmutter und Schlüssel, ein großer und

ein kleiner englischer Schlüssel; drei Meißel und ein Hammer; eine eiserne Zange; eins

lange, zwei kurze Ketten, eine Anhänge-Kette mit Hacken und zwei Nothhacken zum Aus¬

wechseln eines Kettenringes, ein Hacken zum Anhängen an daö Seil, Röhrenstopfen, Hanf

und Garn zum Liedern und Seile; zwei Krüge Oel zum Schmieren der Maschinentheile,

zwei Signallaternen und drei Pechfackeln für Nachtfahrten, wenn solche gemacht werde»;

ferner eine Wagenwinde, ein eiserner Hebebaum, ein Schureisen, ein Schmiertrichter zc.
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Der Maschinist ist für diese Geräthe verantwortlich und hat dafür zu sorgen, daß

wenn eines oder das andere verloren oder unbrauchbar ist, es sogleich ersetzt wird.

Z. 35. Mit Ausnahme deS Maschinisten und des Heitzers darf Niemand ohne Er¬

laubniß der Direktion oder des Ingenieurs den Munitionswagen betreten.

tz. 36. Drei Minuten vor der Abfahrt, fahrt der Maschinist den Dampfwagen vor

den Wagenzug und setzt ihn vorsichtig rückwärts, um ihn anhangen zu lassen.

Der Heitzer steht an der Bremse und ist bereit zum Hemmen, wenn es nöthig ist.

Aus das Signal des vordern Schirrmeisters (siehe die nachgedruckten Signale) setzt er

den Dampfwagen in Gang und fährt langsam an, um keinen Stoß zu verursachen.

H. 37. Der Maschinist muß wäbrend der ganzen Fahrt stehen und zwar auf dem hin¬

tern Raume des Dampfwagens. Der Heitzer, wenn er nicht anders beschäftigt ist, muß

sich dicht an der Bremse aufhalten.

Beide sehen aufmerksam auf die Bahn vor sich und achten auf die Signale der Schirr¬

meister. Der Maschinist darf zwischen den Haupt-Stationen unter keinem Vorwande den

Dampfwagen verlassen.

§. 38. Derselbe beobachtet ohne Unterlaß die Spannung des Dampfes, die Wasser¬

höhe im Dampfkessel und das Spiel der Speisepumpen; er sieht darauf, daß Nichts die

Bewegung der Bremse hindert, damit auf das erste Signal angehalten werden kann. So¬

bald angehalten ist, erkundigt er sich nach der Ursache des Signals und setzt die Fahrt erst

dann fort, wenn es mit Sicherheit geschehen kann.

Im Uebrigcn muß er auf feine Maschine genau Acht geben und sofort anhalten, wenn

eine Nachhülfe sogleich vorzunehmen ist, wie z. B. Keile zu lösen oder anzuziehen, Schrau¬

ben auszuwechseln, los gewordene Maschinentheile zu befestigen. Dichtungen und Stopf¬

büchsen in Ordnung zu bringen u. s. w.

Andere kleinere Schäden, welche keine größere Beschädigungen auf der Fahrt nach sich

ziehen können, zeigt er sogleich nach seiner Ankunft aus dem Stationshose zu Düsseldorf

dem Maschinenmeister an.

H. 39. Entsteht durch mangelhaftes Spiel der Speisepumpen oder irgend eine an¬

dere Ursache ein Wassermangel im Dampfkessel, so daß der Wasserspiegel bis Null am

Zeiger der Glasröhre sinkt, so hat er augenblicklich, wo sich die Maschine auch befinden

mag, das Feuer hinaus zu werfen und nöthigen Falles nach einer Hülfs-Locomotive zu

schicken.

tz. 40. Bei der Ueberfahrt der Landstraßen und öffentlichen Wege, in den Krümmun¬

gen und besonders bei dem Abwärtsfahren hat der Maschinist daraus zu halten, daß der

Heitzer zum Bremsen bereit ist.

Zum Einfahren in die Bahnhöfe darf der Wagenzug nur eine Geschwindigkeit von

drei Fuß in der Secunde haben.

H. 4l. In den Bahnhöfen darf der Dampfwagen, mag er allein oder mit einem Wa¬

genzuge gehen, auch nur in maßiger Geschwindigkeit gefahren werden; dasselbe gilt an allen

Ausweichungen auf den Drehscheiden, und in den Krümmungen. Der Heitzer ist jedesmal

hiernach anzuweisen.

§ 42. Bei neblichtem Wetter muß an den im §. 39 genannten Stellen noch etwas

langs^n^r gefahren und damit schon früher angefangen werden, um jedes Unglück zu ver¬

meiden, auch hat der Maschinist dann häufig die Dampf-Pfeife zu gebrauchen.

tz. 43. Da wo die Bahn erst eben f rtig gestellt ist oder eine Haupt-Reparatur stakt

findet, wobei eine große Anzahl Arbeiter beschäftigt ist, wird ebenfalls die Geschwindigkeit

ermäßigt.
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H. 44. Wenn wahrend der Fahrt der Dampfwagen wegen Mangel an Kraft oder

durch ein anderes Hinderniß den Wagenzug nicht weiter bringen kann, so laßt der Maschi¬

nist den Ober -Schirrmeister absteigen und durch den nächsten Bahnwärter das Signal zur

Absendung eines zweiten Dampfwagenö machen.

Z. 45. Wird er durch irgend einen Unfall verhindert, den Dampfwagen ferner zu

führen, so muß der Heitzer sofort den Dampf absperren und dann, vermittelst der Bremse,

die Maschine in Ruhe stellen.

Z. 46. Der Heitzer steht unter dem Befehle dcs Maschinisten und wird nur mit

dessen Zustimmung angenommen.

Letzterer wird denselben die Führung des Dampfwagens lehren, damit er ihn nach

Bedürfniß in Ruhe stellen kann.

H. 47. Bei seiner Ankunft in dem Bahnhofe zeigt der Maschinist dem Ingenieur oder

dessen Stellvertreter diejenigen Bahnwärter an, welche bei dem Borüberfahren ihre Schul¬

digkeit nicht gethan haben.

§. 43. Kleine Versehen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit Ordnungsstrafen

von t bis 5 Thalern, größere, wozu jedes Zeichen von Trunkenheit zu rechnen sind, mit

sofortiger Entlassung bestraft, unbeschadet der gerichtlichen Verfolgung nach dem Gesetze

vom 30. November 1840 wegen solcher, welche eine Gefahr oder Unglück für die Reisen¬

den nach sich gezogen haben oder hatten nach sich ziehen können.

Schäden, welche sie durch Unvorsichtigkeit dem Eigenthum der Gesellschaft zufügen,

werden reparirt und die Kosten aus ihrem Gehalte bezahlt.

Funktion des Bahn-Aufsichts-Personals.

H. 49. Das im H. 5. angeordnete Bahn-Aufsichts-Personale besteht aus den Bahn¬

wärtern, dem Bahnmeister und einem Bahnaufseher.

tz. 50. Was die Zahl und Vertheilung der zu bestellenden Warter betrifft, so gilt

als Regel: daß so viel Bahnwärter gehalten werden müssen, daß an jedem Uebergange

über die Bahn einer stationirt ist; daß überdies jeder Bahnwärter von dem ihm angewie¬

senen Stationsorte aus die beiden ihm zunächst stehenden Bahnwärter deutlich sehen kann,

und daß endlich niemals Einer mehr als 250 Ruthen von dem Andern entfernt ist.

§ 51. Es wird ein Bahnmeister angestellt, welcher die Spezial-Aufsicht über die

zwei ersten Meilen der Bahn vom Rhein nach Eiberfeld hin und außerdem die Kontrolle

über den Bahnausseher führt, welchem Letzteren die Aussicht über den übrigen Theil der

Bahn bis zum Bahnhof in Elberfeld übertragen wird.

H. 52. Die Pflicht des Bahnwärters im Allgemeinen ist, die ihm zugetheilte Bahn¬

strecke genau zu beaufsichtigen, zu bewachen und darauf zu sehen, daß dieselbe immer in

gutem Stande erhalten wird. Der Wärter hat daher die hierzu erforderlichen Arbeiten

nach der Anweisung seines Vorgesetzten auszuführen, wenn er dieselben aber nicht allein

verrichten kann, den Letzteren hiervon in Kenntniß zu setzen.

H. 53. Er muß ferner auf den Zustand des Oberbaues der Bahn wachen und zwar:

a) auf die Schwellen, ob welche auszesprungen, faul oder aus ihren Entfernungen

von einander gekommen sind,

b) auf die Lage der Schienen, ob sie durchgebogen sind, oder an den Endpunkten

sich nicht genau an einander schließen, ob die Stühle nicht gebrochen sind, und

die Nagel und Keile festsitzen.

Auch hier hat er die nöthigen Reparaturen, so weit seine Kräfte allenfalls mit Her¬

beirufung feines Nachbarwärters reichen, selbst zu machen, andere aber seinen Vorgesetzten

anzuzeigen.



§. 54. Die Schienen und vertieften Geleise der Wegeübergänge müssen stets rein er¬

halten, auch muß, sobald mit Dampfwagen gefahren wird, darauf gehalten werde», daß

nirgend Holz, Steine oder Werkzeug auf den Schienen oder in deren Nahe liegt.

§ 55. Fallen größere Schadhaftigkeiten vor, welche der Bahnwärter nicht allein und

unverzüglich auszubessern im Stande ist, so muß er seinem vorgesetzten Bahnmeister oder

Bahnaufseher davon sogleich Nachricht geben; sind die Kehler von der Art, daß die Bahn

vor deren Abhülfe gar nicht, oder doch nur vorsichtig und langsam befahren werden darf,

so hat der Bahnwärter dies dem Dampfwagenführer durch die am Schlüsse dieses Regle¬

ments angegebenen Signale mitzutheilen.

§. 56 Außer den vorstehenden Bestimmungen über die Beaufsichtigung liegt dem

Bahnwärter das jedesmalige Begehen und Besichtigen seiner Bahnstrecke vor den einzelnen

Dampswagenfahrten, die Beobachtung des Wagenzuges während der Borüberfahrt und

das Eignalgeben an den Maschinisten, an die übrigen Bahnwärter und an die Schirrmeister

ob, so wie das Oeffnen und Schließen der Schlagbäume an den Wagenübergängen.

H, 57. Der Bahnwärter findet, sich eine Stunde vor dem Beginne der ersten Tageß-

fahrt auf der ihm anvertrauten Strecke ein, begeht sie einmal auf beiden Seiten und ver¬

sichelt sich, ob an dem Bahngestänge keine Beschädigung vorhanden und überhaupt alles

in guter Ordnung ist. Nach dieser Untersuchung stellt er sich eine halbe Stunde vor der

ersten Abfahrt des Wagenzuges an seinem Stationsorte auf. Wenn er ein Hinderniß ge,

funden hat, welches die Bahn unfahrbar macht, oder wenn ihm ein solches von seinem Nach¬

bar signalisirt worden ist, so tritt er in die Mitte der Bahn und schwenkt sein Fähn¬

chen über den Kopf zum Zeichen für seinen Nachbar, und wiederholt dieses so oft, bis die¬

ser das Signal nachgemacht hat. Hat sich dagegen kein Hinderniß gefunden, so gilt dafür das

Zeichen, daß er das Fähnchen unbeweglich in die Höhe hält, sobald er dasselbe Zeichen bei

seinem nächsten Nachbar in der Richtung, von welcher der Wagenzug herkommt gesehen hat.

8- 53. Zehn Minuten vor der Zeit, zu welcher ein jeder Wagenzug dem Fahrplane

gemäß, die Strecke des Bahnwärters berühren soll, stellt sich derselbe an dem ihm ange¬

wiesenen Stationsorte an dem Trabenrande auf, das Gesicht nach den Schiene» gerichtet.

Wenn an einem Uebergange ein besonderes Gedränge zu erwarten ist, als z. B. an Sonn-

und Festtagen, so hat er sich von seinem Borgesetzten im Woraus noch einen Arbeiter zur

Unterstützung zu erbitten.

Sobald er den Wagenzug sich nähern sieht, halt er, zum Zeichen, daß aus seiner Strecke

kein Hinderniß obwalte, seine geschlossene Signalfahne nach der Richtung der Fahrt.

Ist dagegen ein Hinderniß vorhanden, wegen dessen die Strecke nicht sahrbar ist, und

der Zug also anhalten muß, so lauft der Bahnwärter, so weit er kann, dem Wagenzuge

entgegen, stellt sich dann zwischen die Schienen, und schwenkt die geöffnete Fahne.

Ist auf der Bahnstrecke ein Umstand vorhanden, welcher ein langsames Fahren rath¬

sam macht, so bleibt der Wärter am Grabenrande stehen, und schwenkt die geschlossene

Kahne nach der Mitte der Schienen.

Der Wärter wird von seinen Vorgesetzten genau darüber unterrichtet werden, in wel¬

chen Fällen ein langsames Fahren genügt, und ein gänzliches Anhalten des Wagenzuges
unterbleiben kann.

Z 59 Während des Passirens des Wagenzuges hat der Bahnwärter den Letzteren

genau zu beobachten. Findet er an demselben nichts Bedenkliches, so zieht er die Signal-

fahne, welche er wahrend der Borüberfahrt nach der Seite hin ausgestreckt hatte, nachdem

der letzte Wagen passirt ist, an sich und legt sie hart an die Schulter. Nimmt er dage-



gen an dem Wagenzugeeinen Fehler wahr, wegen dessen derselbe anhalten muß, so giebt
er dem rückwärts sitzenden Oberschirrmeister davurch ein Zeichen zum Anhalten, daß er zu
wiederholten Malen hintereinandermit der Fahne auf den Erdloden schlägt.

H. 6V. Folgt einem Wagenzuge ein anderer, was daran wahrzunehmenist, daß der
Tender jenes WagenzugeS eine Flagge sührt, so wartet der Bahnwärter den nachfolgen¬
den Zug ab, und beobachtet ganz dasselbe Versahren, was für den ersten vorgeschrieben ist.

Z. 6l. Ist der Wagenzug, oder sind, wenn zwei resp, drei Wagenzüge hintereinan¬
der folgen, die Wagenzüge sämmtlich passirt, so besichtigt der Bahnwärter von Neuem die
ihm überwiesene Bahnstreckegenau, indem er von seinem Stationsorte aus die ganze
Bahnstrecke begeht. Hierbei ist dann zugleich die vorgeschriebene Reinigung der Bahn, so
wie die Herstellung kleiner und sogleich abzuhelfender Mängel zu bewirken.

Z. 62. In Ansehung der Uebergänge über die Bahn, welche in Gemäßheitdes Z> 5
jedenfalls bei jeder Dampfwagenfahrt von einem dabei stationirten Bahnwärter bewacht
werden müssen, haben die Bahnwärter außer den oben 8Z, 52 bis 56 vorgeschriebenen, noch
insbesondere folgende Obliegenheiten.

Z 63. Sobald der mit der Aufsicht über einen Uebergang beauftragte Bahnwärter
den Wagenzug sich nähern sieht, oder, falls er der Oertlichkeitnach solchen nicht weit vor¬
aussehen kann, die Annäherung des Zuges signalisirt wird, hat derselbe die Barrieren des
über die Bahn führendenWeges auf beiden Seiten der Bahn zu schließen, und Nieman¬
den den Uebergang weiter zu gestatten. Der Uebergang von getriebenemVieh darf aber
wahrend der letzten zehn Minuten vor dem Zeitpunkte,au welchem der Wagenzug nach dem
bestehenden Fahrplane den Weg berühren kann, überhaupt nicht mehr zugelassen werden.

Nachdem der Zug passirt ist, sind die Barrieren sofort wieder zu öffnen.
§. 64. Falls ein Bahnwärter der Oertlichkeit wegen den Wagenzugnicht weit vor¬

aussehen kann, so muß ihm der zunächst vorstehendeBahnwärter durch Ausstreckung des
Fähnchens in horizontaler Richtung über die Bahn ein Zeichen geben, daß der Zug nahet
und die Barrieren daher zu schließen sind. An welchen einzelnen Stationsorten «in sol¬
ches Signalisiren stattfinden muß, ist nach den örtlichen Verhältnissengenau zu bestimmen.

§ 65. Wenn nach Z, 14 zwei oder drei Züge unmittelbar hintereinander abgefertigt
werden, so dürfen die Barrieren deß Uebergangesin der Regel zwischen dem ersten und
zweiten, resp, dem zweiten und dritten Zuge gar nicht geöffnet werden. Ausnahmsweise
kann dies jedoch dann geschehen, wenn der Bahnwärter den nachfolgenden Zug noch nicht
wahrnimmt und bei den wartenden Passanten ein schneller Uebergang anzunehmen ist, was
z. B. bei dem Uebergange von getriebenem Vieh oder schwer belasteten Fuhrwerke nicht
der Fall snu würde. Bei der sichtbaren Annäherung des Wagenzugessind die Barrieren
unverzüglich wieder zu schließen.

S. 66- Bei dem Passiren der Übergänge ist von dem Warter darauf zu achten, daß
Niemand, insbesondere nicht das übergehendeFuhrwerk und Vieh, auf dem Uebergange
oder dessen Appareillen sich aushalte, oder nach der Seite hin die Bahn entlang abweiche.
Auch hat derselbe bei geschlossenen Barrieren die auf die Wieder-Oeffnungharrenden Per¬
sonen, welche mit Vieh halten, zu warnen, daß sie, zur Vermeidung des Scheuwerdens des
Letzteren, in der vorgeschriebenen Entfernung warten.

tz. 67. Wenn während einer Fahrt der Dampfwagen verhindert ist, weiter zu fahren
und ein anderer bestellt werden muß, so läuft der Bahnwärter aus die Aufforderung deS
Führers so nahe zu seinem Nachbar, daß sein Rufen von demselbengehört wird und giebt

2)
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das Signal, daß vom Bahnhofe ein anderer Dampfwagen abgeschicktwerden soll, dadurch
daß er sich in die Mitte der Bahn stellt und die geöffnete Kahne wagerecht über seinem
Kopfe hält.

Jeder Wärter hat ein solches S gnal, welches ihm von seinem Nachbar gebracht wird,
auf dieselbe Art und auf das Schnellsteweiter zu bringen.

Wird in einem solchen Falle eiue schriftliche Bestellung nöthig, so hat er den Zettel
im schnellsten Laufe an den Nachbarwärter zu beförde n.

§. 68. Der Bahnwärter hat die ihm zugegebenen Hülfsarbeiter anzuhalten, daß sie
sich auf die Böschung der Bahn stellen, sobald sich der Wagenzug nähert, und daß sie alle
ihre Werkzeuge mit sich nehmen, so daß Nichts auf der Bahn liegen bleibt.

Z. 69. Derselbe hat alle, von den WagenzügenHerabsallendeGegenstande aufzuheben
und an demselben Tage an den Einnehmer im nächsten Stationshose durch die Nachbar¬
wärter abliefern zu lassen.

Z. 70. Der Bahnwärter hat in vorkommenden Fallen dem Maschinisten und Schirr¬
meister so wie den nächsten Wärtern Beistand zu leisten und s.inem VorgesetztenAnzeige
zu machen, wenn ihm Pflichtwidrigkeiten der Arbeiter und Anderer bekannt werden.

H. 71. Jede Vernachlässigung in der Befolgung der vorstehendenInstruktion sowohl,
als der ihm von seinem Vorgesetzten ertheilten Anweisungen, wird mit einer Ordnungsstrafe
von 5 Sgr. bis zu einem Thaler und nach der Größe des Schadens, welcher dadurch der
Eisenbahn-Gesellschaft oder den Reisenden erwachsen ist oder hätte erwachsen können, mit
der Entlassunggerügt, vorbehaltlich strengerer Bestrafung nach Maaßgabe des Gesetzes vom
30. November 1840.

Trunkenheit wird mit augenblicklicher Entlassungbestraft.
§. 72. Die in den Zz. 58 und 59 enthaltenen Obliegenheiten des Bahnwärters wäh¬

rend der Dauer der Fahrten sind diejenigen, denen alle übrigen Verpflichtungen, wenn sie
mit den ersteren nicht vereinbar sind, nachstehen müssen.

§. 73. Jeder Bahnwärter soll, um seine Obliegenheiten pünktlich genügen und die
Wagenzügezeitig im Voraus erwarten zu können, jederzeit eine richtig gehende, mit den
Uhren auf den Bahnhöfen übereinstimmende Uhr mit sich führen. Außerdem muß er stets
mit einem Exemplare des Planes, wonach die Fahrten stattfinden und einer besondern, ihm
von der Direktion zu erlheilenden in den bezüglichen Punkten den Borschriften dieses Bahn-
Polizei-Reglements entsprechenden Instruktion versehen sein. Jeder Bahnwärter muß dem¬
nach auch fertig lesen können.

H. 74. Der Bahn-Aufseher führt die Aufsicht über die Bahnwärter seiner Bahn-
Section und hat dieselben, so wie die Bahn selbst zu controlliren. Er ist zu dem Ende
auch verpflichtet, seine Bahn-Section in der Regel täglich ihrer ganzen Länge nach zu be¬
gehen, bei welcher Gelegenheitihm die Bahnwärter auch die etwanigen Anzeigen zu machen
haben; derselbe muß hierbei zugleich das Richtiggehender Uhren controlliren, welche die
Bahnwärter bei sich führen. Der Bahnmeister führt eben so, wie der Bahn-Aufseher die
Aussicht über die Wärter seiner Section, und hat alle Verpflichtungen,welche diesem ob¬
liegen, zu erfüllen. Außerdem hat derselbe die Controlle über den Bahn-Ausseher zu füh¬
ren und muß deswegen wöchentlich einmal dessen Strecke begehen.

Z. 75. Auch die höhern Betriebs-Beamten der Gesellschaftund namentlich der In¬
genieur haben die Bahn fleißig zu beaufsichtigen und ihrer ganzen Länge nach zu besuchen.

H. 76. Die Bahnwärter und die Bahn-Aufseher resp. Bahnmeister nehmen an der
Ausübung der Polizei auf der Bahn, dem Publikum gegenüber,nach den in dem Abschnitte
V., weiter unten folgenden näheren Bestimmungen,Theil.



Funktionen der Schirrmeister.
§. 77. Es ist bereits im H 9. angeordnet worden, daß die Gesellschaft zur Beauf¬

sichtigung der Wagen ein ausreichendes Personal bestellen muß. Dasselbe besteht aus Schirr¬
meistern und deren unmittelbaren Borgesetzten, dem Oberschirrmeister.

§ 78. Jeder Wagenzugmuß von einem Oderschirrmeister geführt werden; auch muß
für je drei Wagen mindestens ein Schirrmeister mitfahren, welcher seinen gewöhnlichenPlatz
an der Bremse hat. Bei Befahrung der geneigtenEdene müssen jedoch sämmtliche,dafür
vorgeschriebene Bremsen mit besonders geübten Bremsführern besetzt werden.

H. 79. Den Schirrmeisternliegt in Gemeinschaft mit den Aufsichtsbeamten'des Bahn-
hcf.S die E Haltung der Ordnung beim Eintntte in den Bahnhof und bei dem Austritte
aus demselben ob.

Z. 80. Sie haben ferner die Wagenthürea zu öffnen und zu schließen, den Passagie¬
ren ihre Platze anzuweisen, und die B.llets in Empfang zu nehmen, wobei darauf zu sehen
ist, daß kein für eine andere Fahrt bestimmtes Billet angenommenwird.

Z. 81. Während der Fahrt nehmen die Schirrmeister ihre Platze auf den Wagen ein,
und zwar in der Art, daß der Oberschirrmeister jedesmal aus einem der ersten Personen¬
wagen oben, nach Rückwärts gekehrt sitzt, damit er den ganzen Wagenzug übersehen und
auch auf die Signale der Bahnwärter achten kann. Die übrigen mitfahrenden Schirrmei¬
ster und Bremsführer vertheilen sich auf die andern Wagen und zwar zu den Bremsen.

Z. 82. Die mit Bremsen versehenen Wagen sind so zu reguliren, daß sie im Wagen¬
zuge möglichst gleichförmig vertheilt werden, und die zwei letzten immer Bremswagen sind.

§ 83. Tritt der Fall ein, daß schleunig angehalten werden muß und wird die Noth¬
wendigkeit des Anhaltens zuerst von einem Schirrmeister erkannt, so hat derselbe den übri¬
gen Schirrmeistern dieses durch die Signaltrompete zu signalisiren, mit welcher Zeder ver-
s.hen sein muß, damit diese ebenfalls die Bremsen anziehen und das Signal weiter geben.

Dieses ist besonders nöthig, wenn das Signal vom Ende des Zuges kommt, damit
dasselbe auch zum Maschinisten gelangt und dieser die Maschine ebenfalls anhält.

Die Schirrmeister und Bremsführer haben daher genau sowohl auf dieses Signal als
auch auf dasjenige, welches ihnen der Maschinist zum Bremsen giebt, zu achten.

Z 84. Über dasjenige, was der Oberschirrmeisterbei Befahrung der geneigten Ebene
zu beobachten hat, wird derselbe mit besonderer Anweisung versehen.

Z. 85. Der Oberschirrmeister ist verpflichtet, nach jeder Fahrt den einzelnen Theil
der Wagen besondersdie Räder, Achsen, Bremsen, Federn und Anhängekettennachzusehen
und jeden Wagen, an welchemsich ein Mangel befindet, gleich aus der Reihe herausneh¬
men zu lassen.

Z 86. Höfliches Betragen gegen die Reisenden wird den Schirrmeistern zur Pflicht
gemacht.

Z 87. Die Schirrmeister nehmen an der Ausübung der Polizei auf den Bahnhöfen
und aus der Bahn, dem Publikum gegenüber,nach den in dem Abschnitt V. folgenden nä¬
hern BestimmungenTheil.

8. 88. Kleinere Versehen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden mit Ordnungs¬
strafe von 15 Sgr. bis 2 Thlr. gerügt, größere mit der Entlassung; zu letztern wird der
erste Borfall von Trunkenheitgerechnet. — Außerdem unterliegen größere Vergehen und
namentlich solche, welche eine Gefahr für die Reisenden nach sich gezogen haben, oder nach sich
hätten ziehen können, der Bestrafung nach Maaßgabe des Gesetzes vom 30. November1840.
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Tit. II. Znsbesondere in Betreff der Fahrten im Finstern und

zur Nachtzeit.

§. 89. Für die Dampffahrten auf der Eisenbahn gilt als Nachtzeit in den Monaten

November, Dezember, Januar und Februar die Zeit von einer halben Stunde nach Sonnen-

Untergang bis zu einer halben Stunde vor Sonnen-Aufgang und in den übrigen Monaten

von einer Stunde nach Sonnen-Untergang bis zu einer Stunde vor Sonnen-Aufgang.

§. 90. Es muß die Schnelligkeit der Fahrten im Dunkeln vermindert werden und

zwar in dem Maaß.', daß ihre Dauer mindestens das anderthalbfache der gewöhnlichen

Dauer der Fahrten am Tage beträgt.

§. 9t. Zm Dunkejn darf kein Dampfwagen fahren, der nicht mit einem vor den

Vorderradern angebrachten Gestell zur Fortraumung der auf den Schienen etwa vorhande¬

nen hindernden Gegenstande (Eclaireur) versehen ist.

Auch darf der Tender dann niemals vorangehen.

§, 92. An der vordern Seite des Dampfwagens sind 2 Laternen mit rothem Glase

anzubringen, welche, da sie weithin sichtbar sind und sich durch ihr Licht auszeichnen, das

in der Nähe der Bahn passirende Publikum, so wie die Bahnwärter von dem Herannahen

des Dampfwagenzuges unterrichten sollen.

§. 93. Auf demjenigen Personenwagen, auf welchem nach §. 81 der Oberfchirrmeister

seinen Sitz hat, ist eine große Laterne mit weißem Glase und Reverberen nach Rückwärts

gekehrt zu befestigen. Außerdem sind auf beiden Seiten dieses Wagens tragbare Hand-

Laternen anzubringen, welche abgenommen werden können und den Wagen-Aufsichlsdeamten

bei etwaigen Borfällen zur Erleuchtung dienen. Der letzte Wagen des Wagenzuges führt

ebenfalls oben zwei große weiße Laternen, von welchen die eine nach vorwärts, die andere

aber nach rückwärts gekthrt ist.

Z. 94. Während der ganzen Dauer einer Fahrt im Dunkeln muß an jedem Ueber-

gange über die Bahn auf der, dem Stande des Bahnwärters gegenüber liegenden Seite

eine den gewöhnlichen Straßenlaternen ähnliche Laterne brennen.

§. 95. Jeder Bahnwärter erhält für die Fahrten im Dunkeln zum Signalisicen eine

auf einem Stocke zn befestigende Laterne welche so eingerichtet ist, daß rothes, grünes und

weißes Glas vorgeschoben werden kann.

§, 96. Findet sich auf der Stecke des Bahnwärters kein Hinderniß vor, so signali-

sirt er dies durch die Laterne mit roihem Glase.

Ist aber ein Hinderniß vorhanden, weshalb der Wagenzug anhalten muß, so schiebt

er statt des rothen Glases grünes ein, und zeigt die Laterne mit diesem.

In beiden Fällen muß der Bahnwärter darauf achten, daß die Lichtseite der Laterne

dahin gerichtet ist, von wo der Dampfwagen kommt.

In den Fällen, wo der Wagenzug, wenn es Tag wäre, langsam fahren müßte, ist in

der Dunkelheit ebenfalls das Hinderniß-Signal zum Anhalten zu markiren.

8> 97. Sollte der Fall vorkommen, daß der Dampfwagen auf einer Fahrt im Fin¬

stern seine Thätigkeit versagt, und daß also ein anderer Dampfwagen herang^schasst wer¬

den muß, so signalisirt der Bahnwärter dies durch ein näher zu bestimmendes Signal mit,

telst der Laterne mit weißem Glase nach der Seite hin, von wo der letztere Dampfwagen

herbei kommen soll. DieS Signal ist von den folgenden Bahnwärtern weiter zu geben.

Z. 98. Die Signaliaterne muß so eingerichtet sein, diß der Bahnwärter sich dersel¬

ben auch zur Revision der Bahn u. s. w. bedien n kann.
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§. 99. Wahrend der Fahrt im Dunkeln muß der Maschinist die Dampfpfeife oft, und

insbesondere jedesmal bei Biegungen und Wege-Uebergängen der Bahn erschallen lassen.

§. 100. Alle vorsehende Vorschriften (ZZ. 89. bis 99.) sind auch dinn zur Ausfüh¬

rung zu bringen, wenn die Dunkelheit durch Mondschein gemindert wird.

§. 101. Sollte bei der Dunkelheit starker Nebel herrschen, oder dichter Schnee fallen,

so darf, ungeachtet der Ausführung aller obigen Anordnungen (Z, 91 bis 99) die Schnel.

ligkeit der Fahrt unter keinen Umstandm den Trab eines Pferdes übersteigen.

Abschnitt V.

Bestimmungen zum Schutz der Bahn und des Verkehrs aus derselben.

§. 102. Das Gehen, Reiten und Fahren so wie das Vichtreiben auf der Eisenbahn,

ihren Dossirungen und in den Graben ist bei 1 Thlr. Strafe untersagt.

g. 103 Wer eigenmächtig einen Schlagbaum öffnet, welcher die Eisenbahn abschließt

oder aus Straßen und Wegen vor dem Durchgang der Bahnwagen geschlossen ist, zal/t

eine Strafe von 3 Thlr.

Z. 104. Beschädigungen des Seils oder der Seilrollen der geneigten Ebene bei Eck¬

rath, unterliegen der Bestrafung wie sie durch den Z. 2. der Allerhöchsten Verordnung vom
30, November 1840 bestimmt ist.

H, 105. Fuhrwerke und Reiter, welche auf Straßen und Wegen vor dem Durchfah¬

ren der Bahnwagenzüge dann ankommen, wenn die Schlagbäume schon geschlossen sind,

n-üssen, um das Scheuwerden d.r Pferde zu vermeiden, bei 1 Thlr. Strafe, mindestens

S0 Schritte vor den Schlagbäumen anhalten. Diese Entfernungen sind auf öffentlichen

Wegen durch besondere Markpfahle zu bezeichnen.

Z, 106. Nur diejenigen, welche ein Reisebillet gelöst haben, werden zu den Bahnhö¬

fen zugelassen, sobald die Zugänge sür diesen Zweck geöffnet werden. Sie haben sich an

den Stellen auszuhalten, welche dazu angewiesen sind.

§. 107. Die Wagen, welche Reisende zur Bahn bringen, oder von daher abnehmen,

müssen aus den Vorplätzen der Bahnhöfe an den Stellen auffahren, welche von den Poli¬

zei- oder Bahnbeamten ihnen dazu angewiesen werden.

H. 103. Derjenige, welcher vorsätzlich an den Eisenbahnanlagen, an den Transport¬

mitteln oder sonstigem Zubehör solche Beschädigungen verübt oder auf der Fahrbahn in irgend

einer Weise durch Ausstellen, Hinkgen oder Hinwerfen von Gegenständen, durch Ver¬

rückung der Schienen zc. solche Hinternisse bereitet, durch welche der Transport auf dieser

Bahnstrecke in Gefahr gesetzt wird, ferner derjenige, welcher fahrlässiger Weife durch solche

Handlungen die Transporte auf der Eisenbahn in Gefahr setzt, unterliegt den Bestrafungen

des Gesetzes vom 30. November 1840.

Z. 109. Das Publikum hat sowohl auf den Bahnhöfen als auf der Bahn und neben

derselben den Anordnungen der unisormirten Beamten der Gesellschaft, welchen die Hand¬

habung der Polizei zusteht, so wie den zur Erhaltung der Ordnung mitwirkenden Königli¬

chen Polizeibeamten und Gensdarmen unverweigerlich Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen

werden insofern nicht die Gesetze eine höhere Strafe bestimmen, mit 1 — 5 Thlr. oder

verhältnißmäßigem Gefängniß bestraft.

Z. 110. Die Bestimmungen der §. Z, 102. bis 109. sollen auf den Bahnhöfen und

an den Bahnwärterhäusern angeschlagen werden.

§ 111. Zur Ausübung der zur Erhaltung der Ordnung nöthigen Polizei auf den

Bahnhöfen und auf der Bahn sind zunächst die Ausseher der Bahnhöfe, das Wagen- und
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Bahnwärter-Person U, so wie die Schirr- und Bahnmeister befugt und verpflichtet. Alle

diese Beamte der Gesellschaft müssen uniformirt sein, und während ihres Dienstes stets in

Uniform erscheinen, auch müssen die Bremssührer und die Bahnwärter, so wie die Aus¬

seher der Bahnhöfe Nummern an ihren Mützen führen.

§. 112. Die Auswahl und Annahme der nach Z. 109. zur polizeilichen Aufsicht beru¬

fenen Beamten ist lediglich der Gesellschaft selbst überlassen. HZ bleibt jedoch der König¬

lichen Regierung vorbehalten, zu den sür das Geschäft der Auswahl anberaumten Terminen

einen Kommissarius abzusenden, welchem es zusteht, die Anstellung derjenigen Individuen

zu "untersagen, welche er sür untauglich erachtet; die Erklärung hierüber muß aber gleich

im Termine, unter allgemeiner Angabe der Rekusationsgründe, erfolgen. Zu dem Ende ist

der Königl. Regierung der angesetzte Termin drei Tage vorher anzuzngen und gleichzeitig

ein Nationale sämmtlicher, zur Auswahl gelangenden Individuen unter Bemerkung ihrer

Wohnungen mitzutheilen. Nach ersolgter Annahme sind die gedachten Beamten durch die

betreffenden Königlichen Friedensgerichte zu vereiden.

§, 113. Die Polizei-Aufsichtsbeamten der Gesellschaft (Z. 109) sind befugt, gegen die

Uebertreter der in diesem Reglement gegebenen polizeilichen Vorschriften Protokolle aufzu¬

nehmen, auch, soweit sie unbekannt sind, dieselben festzunehmen und an die betreffende Po¬

lizeibehörde abzuliefern. Diejenigen, welche sich der Widersetzlichkeit schuldig machen oder

der Bestrafung nach Z. 108. unterliegen, sind in der Regel jedesmal zu arretiren. Die auf¬

genommenen Protokolle haben die Aüfsichtsbeamten an demselben Tage wo die Contraven-

tion geschehen ist, der Ortspolizei'behörde einzureichen, welche verpflichtet ist, das weitere

gerichtliche Verfahren einzuleiten. In allen Fällen haben die Aufsichtsbeamten die Contra-

vention an demselben Tage wo sie geschehen ist, gleichzeitig ihren Vorgesetzten anzuzeigen.

Da übrigens in der Regel die Aufsichtsbeamten wegen ihrer anderweiten Dienstverrichtun¬

gen die Arretirungen nicht selbst zu Ende führen können, so ist es gestattet, die Arretirten

durch Mannschaften aus dem auf der Eisenbahn befindlichen Arbeitspersonal in Bewachung

nehmen und an den Bestimmungsort ablies.rn zu lassen.

In diesem Falle hat der betreffende Aufsichtsbeamte dem Transporte eine mit seiner

Nummer bezeichnete Arretirungekarte mitzugeben, welche vorläufig die Stelle des an dem¬

selben Tage noch einzureichenden Protokolls vertritt.

§. 114. Die Aufsichts- und resp. Ober-Aufsichtspolizei auf der ganzen Bahnstrecke,

führen die Bürgermeister und Landrathe, jeder innerhalb seines Bezirks.

§. 115. Die Gesellschaft hat strenge darauf zu sehen, daß die in Gemäßheit der

tz. § 33. und f. zur Leitung der Dampf-vagen und zur Beaufsichtigung der Bahn und des

Transportbetriebes von ihr bestellten Beamten den ihnen zur Pflicht gemachten Obliegen¬
heiten pünktlich nachkommen.

Eben so hat dieselbe mit Nachdruck darauf zu halten, daß sämmtliche Beamte, denen

nach Z. Itl die Ausübung der zur Erhaltung der Ordnung nöthigen Polizei aus der Bahn

und in den Bahnhöfen zusteht die ihnen übertragenen Befugnisse nicht überschreiten, und

sich in keiner Art Ung.bührnisse gegen das Publikum zu Schulden kommen lassen.

Z. 116. Geringere Vernachlässigungen oder Verletzungen der in der einen oder an¬

dern Hinsicht den vorgedachten Beamten der Gesellschaft obliegenden Verrichtungen und

Pflichten sind im Disciplinarwege durch Verweise und Ordnungsstrafen von Seiten der

Direktion zu rügen. Sollte l'tztere die Rüge unterlassen, so hat die Königl. Regierung

eine solche einzuleiten. Die zur Aufklärung der Sache nothwendigen Verhandlungen sind

auf Erfordern von einem durch die Direktion zu bestellenden Rechtsverständigen zu führen.
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Die Einziehung der festgesetzten Ordnungsstrafen, allenfalls durch Abzug an ihrem Ge¬

halte, liegt der Gesellschaft ob; die eingehenden Ortnungs-Strasgelder fließen einer von

der Gesellschaft zu verwaltenden Kasse zur Unterstützung armer Unterbeamten derselben zu.

H. 117. Sofern den im Z. 116. gedachten Beamten der Gesellschaft erhebliche Dienst¬

vernachlässigungen oder grobe Pflichtwidrigkeiten zur Last fallen, sind dieselben sofort ihres

Dienstes zu entlassen; insbesondere ist jede Trunkenheit im Dienste mit sofortiger Entlas¬

sung zu ahnden.

Auch bleibt es der Königl. Regierung vorbehalten, die augenblickliche Entlassung eines

jeden der vorgedachten Beamten zu verlangen, welcher nach ihrem Erachten den ihm über¬

tragenen Dienst ungenügend verwaltet, oder wegen ungebührlichen Benehmens dazu nicht

geeignet ist.

Außerdem soll, sofern nicht nach den allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen eine höhere

Strafe eintritt, eine jede grobe Fahrlässigkeit in der Erfüllung der durch gegenwärtiges

Reglement bestimmten Dienstobliegenheiten mit einer Geldbuße bis zu Fünfzig Thalern

geahndet werden. . .

ß. 118. Außer den im § 111 gedachten Aufsichtsbeamten kann auch den höheren

Betricbsbeamten der Gesellschaft wie dem Ingenieur u. s. w. die Mitwirkung und Lei¬

tung bei der Handhabung der Polizei auf der Bahn und den Bahnhöfen übertragen werden.

Es bedarf jedoch hierzu der besondern Genehmigung der Königl. Regierung und Ver-

eidung der betreffenden Beamten von Seiten des Königl. Friedensgenchts. Auch bleibt es

der Ersteren jederzeit vorbehalte«, denselben die in dieser Hinsicht ihnen übertragenen Be¬

fugnisse ohne Weiteres wieder zu entziehen.

Bei Ausübung der polizeilichen Funktionen müssen diese Beamten sich gleichfalls durch

Uniform als dazu mitberufen, kenntlich machen.

H. 119. Die Königlichen Polizeibeamten, Gensdarmen, Feld- und Forsthüter sind be¬

fugt und verpflichtet, wo sich die Gelegenheit dazu bietet, ebenfalls auf die Befolgung der

oben H. §. 102 und f. gegebenen polizeilichen Vorschriften Seitens des Publikums zu hal¬

ten, auch den Beamten der Gesellschaft vorkommenden Falles in Ausübung ihres Aussichts-

dienstes Beistand zu leisten.

Berlin, den 29. Juni 1841. Der Finanz-Minister.
Alvensleben.

Anlage v.

I) Signale der Bahnwärter; der Schirrmeister unter sich und für den Maschinisten;

und des Maschinisten für die Schirrmeister.

Alles in Ordnung.

Der Bahnwärter steht am Grabenrande, das Gesicht nach den Schienen gekehrt und

hält die geschlossene Signalflagge nach der Richtung der Fahrt.

Der Wagenzug soll halten.

Der Bahnwärter läuft oder steht zwischen den Schienen und schwankt die geöffnete

Flagge.

Es soll langsam gefahren werden.

Der Bahnwärter steht auf dem Grabenrande und senkt die geschlossene Fahne nach

der Mitte der Schienen.
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Es ist im Wagenzug irgend etwas nicht
in Ordnung.

Der Bahnwärter steht am Grabenrande und schlägt mit der geschlossenen Signalflagge
zu wiederholtenMalen hinter einander auf den Erdboden.

Es soll ein anderer Dampfwagert abge¬
schickt werden.

Der Bahnwärter stellt sich in der Mitte der Bahn auf und halt die geöffnete Flagge
waagerechtüber seinem Kopse.

Signale der Schirrmeister unter sich und sür den Maschinisten.
Abfahrt.

Ein langanhaltender Ton mit dem Horn.
Um den Maschinistendarauf aufmerksam zu machen, daß die Bahnwärter Signale

geben.
Drei Töne mit dem Horn, mit solchen Zwischenräumen, daß man langsam drei
zählen kann.

Der Maschinist soll den Dampfwagen in Ruhe stellen.
Vier Töne mit der Pfeife oder dem Horn mit ganz kurzen Zwischenräumen, so daß
man nur schnell drei zählen kann.

Signale dcs Maschinisten fär die Schirrmeister.
Die Schirrmeister sollen Bremsen.

Der Maschinist läßt die Dampspfeifein ganzen kurzen Zwifchenräumen, so daß man
nur schnell drei zählen kann, viermal ertönen.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Königl. Regierung.
(Nr. 777.) Verkauf resp. Verpachtung von Domanial-Fischerei-Gerechtsamenin der Düsselbach.U.S. IV.Nr. 2lS3.

Die Domanial-Fischerei-Gerechtsame in der Düsselbach und zwar der Distrikt vom
Neuenhaus bis zur Zoppenbrücke und bis zur Ellcr-Mühle, wird Freitag den 3. September,
Morgens 11 Uhr, auf dem hiesigen Rcntamte zum Verkauf resp, zur Neuverpachtung aus¬
gesetzt werden.

Die Bedingungenkönnen auf besagtem Amte eingesehen werden.
Düsseldorf,den 11. August 1841.

Si cherheits-Polizet.
(Nr. 778.) Dkebstahl zu Solingen.

In der Nacht vom 28. zum 29, Juli d. I. ist auS einem Hause zu Solingen un¬
ter erschwerenden Umständen eine Tabackspfeife, bestehend aus einem Oelkopf mit Silber¬
beschlag, hölzernem Rohr mit rundem Knopf von Horn und hörnernen Spitze, gestohlen
worden. Indem ich diesen Diebstahl zur öffentlichen Kunde bringe, und vor dem Ankaufe
der gestohlenen Pfeife warne, ersuche ich Jedermann, der über den Verbleib derselben, oder
die Person des Diebes nähere Auskunft zu geben vermag, mir sofort Anzeige davon zu
machen. Elberfeld, den 2. August 1841. Der Ober-Prokurator: Wingender.
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